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VORWORT Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Integrität, Legalität und Nachhaltigkeit 
sind für die Cederwald Holding GmbH 
& Co. KG und alle mit ihr im Sinne des 
AktG verbundenen in- und ausländischen 
Tochtergesellschaften (im Folgenden ge-
samthaft „WEIG GRUPPE“ genannt) seit 
jeher oberstes Gebot und integraler Be-
standteil der Unternehmenskultur. Diese 
Grundwerte prägen maßgeblich unser 
Handeln gegenüber Kunden, Lieferanten, 
Mitarbeitenden1 und der Öffentlichkeit. 
Dieses verantwortungsbewusste Handeln 
ist ein wesentlicher Faktor für den nach-
haltigen Unternehmenserfolg der WEIG 
GRUPPE, die als international tätiges 
Familienunternehmen zu den führenden 
Unternehmen für Entwicklung, Produk-
tion und Vertrieb von Recyclingkarton, 
Papierrecycling und Kartonverarbeitung 
in Europa und darüber hinaus zählt. Nicht 
nur um diesen wirtschaftlichen Erfolg 
und unsere Leistungsfähigkeit zu si-
chern, hat die Einhaltung der geltenden 
Gesetze, Verordnungen, Nachhaltigkeits-
standards und Richtlinien für die WEIG 
GRUPPE höchste Priorität. 
Die Einhaltung und Umsetzung der Vor-
gaben des deutschen und europäischen 
Kartell- und Wettbewerbsrechts ist dabei 
eine tragende Säule des wirtschaftlichen 

Erfolgs. Die WEIG GRUPPE und deren Mit-
arbeitende stehen für einen fairen und 
freien Wettbewerb am Markt ein. 
Mit dem Verhaltenskodex Wettbewerb 
der WEIG GRUPPE werden die maßgeb-
lichen Verhaltensregeln des Kartell- und 
Wettbewerbsrechts definiert. Ziel des 
Verhaltenskodex Wettbewerbs der WEIG 
GRUPPE ist es, die Mitarbeitenden der 
WEIG GRUPPE zu unterstützen, sich im 
Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
regelkonform zu verhalten und hierdurch 
Risiken für sich selbst oder und die Unter-
nehmen der WEIG GRUPPE zu vermeiden.

Wir, als Geschäftsführung der WEIG 
GRUPPE, stehen für diese Unternehmens- 
und Wertekultur ein. Bei der Umsetzung 
sind wir aber auch auf die Unterstützung 
und Mitwirkung eines jeden Einzelnen von 
Ihnen angewiesen. Nur durch gemeinsa-
me Anstrengungen können wir die Zukunft 
der WEIG GRUPPE erfolgreich, nachhaltig 
und gesetzeskonform gestalten.

Wir danken Ihnen, dass Sie durch Ihr per-
sönliches Verhalten Ihren Beitrag zur Un-
ternehmens- und Wertekultur der WEIG 
GRUPPE leisten.

Die Geschäftsführung der Cederwald Holding GmbH & Co. KG 

Mayen im April 2025 

1 Alle Begrifflichkeiten sind geschlechtsneutral im Sinne m/w/d zu verstehen.

Moritz J. Weig Xaver Weig Roland Rex Frank Pies
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Für die WEIG GRUPPE ist es oberstes Ziel, 
den Anforderungen des Kartellrechts ge-
recht zu werden und sich nur innerhalb 
des vorgegebenen und sich immer wieder 
verändernden gesetzlichen Handlungs-
rahmens zu bewegen.
Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
Wettbewerb ist von großer Bedeutung. 
Zuwiderhandlungen gegen kartellrecht-
liche Vorschriften können erhebliche 

Konsequenzen haben. Sie können zu 
Bußgeld- und Schadensersatzverpflich-
tungen des betroffenen Unternehmens 
und verantwortlicher Einzelpersonen 
führen, in einigen Fällen auch zur persön-
lichen Strafbarkeit. Kartellrechtswidrige 
Verträge und Vereinbarungen sind nicht 
durchsetzbar. Hinzu kommt der Reputa-
tionsschaden, den die WEIG GRUPPE er-
leiden kann.

Jeder Mitarbeitende, der in seinem Ar-
beitsumfeld Hinweise auf rechtswidri-
ges, insbesondere kartellrechtswidriges 
Verhalten hat, ist verpflichtet, dies unver-
züglich bei der Compliance-Beauftrag-

ten der WEIG GRUPPE anzuzeigen. Alle 
Meldungen können auch anonym getätigt 
werden. Im Übrigen wird auf den allge-
meinen Verhaltenskodex der WEIG GRUP-
PE verwiesen.

1.1 Bekenntnis zu kartellrechtskonformem Verhalten 

1.2. Verhalten bei Unklarheiten 

Verstöße gegen die Grundsätze dieses 
Verhaltenskodex Wettbewerb werden von 
der WEIG GRUPPE sehr ernst genommen 

und können mit arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen, bis hin zur ordentlichen oder 
fristlosen Kündigung, geahndet werden.

1.3. Verstöße
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Die Mitarbeitenden der WEIG GRUPPE 
bekennen sich zu Fairness im Wettbe-
werb und werden keine verbotenen Ab-
sprachen treffen.
Die nachfolgenden Grundsätze sollen 
jeden Mitarbeitenden der WEIG GRUP-
PE dabei unterstützen, die gesetzlichen 
Vorgaben des Kartell- und Wettbewerbs-
rechts einzuhalten.

In der täglichen Praxis sind insbesondere 
die folgenden Grundsätze zu beachten:

2.1 Keine direkten oder indirekten Ab-
sprachen/Informationsaustausch mit 
Wettbewerbern; über Preise, Preisbe-
standteile, sonstige Verkaufsbedingun-
gen, Angebote, Kunden, Gebiete, Pro-
duktions- und Absatzquoten, Umsatz 
etc. Verboten ist insbesondere jede Ab-
sprache über Endkundenpreise, Mindest-
preise, Preisbandbreiten, Einkaufspreise, 
Zeitpunkte von Preiserhöhungen, aber 
auch über einzelne Preisbestandteile, 
Kalkulationsgrundlagen, die Weitergabe 
gestiegener Vorkosten oder über Gewäh-
rung von Rabatten.
Insbesondere keine solchen Absprachen 
oder kein solcher Informationsaustausch 
im Rahmen von Ausschreibungen, da dies 
den Tatbestand einer wettbewerbsbe-
schränkenden Absprache im Sinne des § 
298 StGB (persönliche Strafbarkeit) erfül-
len könnte.
2.2 Keine Verhaltenskoordinierung mit-

tels einseitiger Erklärungen (z.B. eine 
Preiserhöhungsankündigung in der Ab-
sicht, eine gleichartige Reaktion von 
Wettbewerbern zu bewirken).
2.3. Bei etablierten Kooperationen mit 
anderen Marktteilnehmern gilt eine stren-
ge Geheimhaltung wettbewerbssensibler 
Daten unter strikter Wahrung des „need 
to know“-Prinzips. Jedwede Form der 
Kooperation/ Zusammenarbeit mit Wett-
bewerbern (z.B. in den Bereichen Einkauf 
oder Produktion) sind hinsichtlich ihrer 
Zulässigkeit im Vorfeld unter Beteiligung 
der Compliance -Beauftragten zu prüfen 
und freizugeben.
2.4 Vereinbarungen mit Lieferanten/Ab-
nehmern sind kartellrechtlich problema-
tisch, wenn der Abnehmer hinsichtlich 
des Weiterverkaufs der Vertragsproduk-
te beschränkt wird (z.B. Beschränkungen 
hinsichtlich des Weiterverkaufspreises 
des Kundenkreises, des Vertriebsgebie-
tes, der Konditionen).
2.5 Bei allen Meistbegünstigungsklau-
seln, Exklusivvereinbarungen sowie bei 
Wettbewerbsverboten ist unter Einbe-
ziehung der Compliance-Beauftragten 
juristischer Rat einzuholen.
2.6 Konditionen: Verboten ist jede Ab-
sprache über den Umfang von Gewähr-
leistungen und Garantien, über Liefer- 
und Zahlungsbedingungen oder über die 
Durchführung begleitender Services.
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2.7 Kunden: Verboten ist jede Abspra-
che darüber, welche Kunden oder Kun-
dengruppen von dem einen und von dem 
anderen Wettbewerber beliefert wer-
den; verboten ist auch das gegenseitige 
Respektieren der „Stammkunden“.
2.8. Liefergebiete: Verboten ist jede 
Absprache über die Aufteilung von Lie-
fergebieten, etwa dergestalt, dass sich 
jeder Wettbewerber ein Liefergebiet „re-
serviert“, in dem der andere Wettbewer-
ber nicht tätig wird.
2.9 Quoten und Kapazitäten: Verboten 
ist jede Absprache über eine Drosselung 
oder Beschränkung der Produktion, über 
Produktionsquoten oder Kapazitätsver-

knappungen bzw. über den gebremsten 
Ausbau der Kapazitäten.
2.10 Bei wettbewerbsrelevanten Äuße-
rungen von Wettbewerbern, insbeson-
dere bei Versuchen illegaler Abstimmung 
zu vorstehend aufgeführten Themen ist 

unverzüglich der Raum bzw. das Ge-
spräch zu verlassen und 
unverzüglich die Compliance-Beauf-
tragte zu informieren und unter ihrer 
Einbeziehung eine ausdrückliche, 
schriftliche Protestnote zu verfas-
sen, da das Verhalten ansonsten als 
kartellrelevant eingestuft werden 
könnte.
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Die WEIG GRUPPE steht seriösen und 
unabhängigen Verbänden und Organi-
sationen positiv gegenüber und ist auch 
gerne aktives Mitglied in solchen Ver-
bänden.
Die WEIG GRUPPE tätigt ihre Geschäfte 
mit rechtlich einwandfreien Mitteln und 
erwartet das Gleiche von anderen Ver-
bandsmitgliedern.

Mitarbeitende der WEIG GRUPPE haben 
im Rahmen von Verbandstreffen insbe-
sondere nachfolgende Grundsätze zu 
beachten:

3.1 WEIG-Mitarbeitende treffen keine 
Absprachen mit Teilnehmern über:

Preisgestaltung (z.B. gemeinsame 
zukünftige Preiserhöhungen),
Produktionsmengen und Lagerhal-
tung (z.B. Produktionsstopp wegen 
Überkapazitäten),
Boykotte, Sanktionen gegen Kunden, 
Lieferanten und/oder Wettbewerber,
Marktaufteilung (Gebiets-, Kunden- 
oder Produktzuteilungen),
künftige Investitionen und Entwick-
lungen sowie
alle sonstigen sensiblen Unterneh-
mensdaten.

3.2 WEIG-Mitarbeitende tauschen in 
gemeinsamen Sitzungen, Treffen, Aus-
schüssen mit Wettbewerbern keine 
konkreten („identifizierbaren“) Informa-
tionen über oben genannte Maßnahmen, 
Geschäftsgeheimnisse und sensible In-
formationen wie Preise, Umsätze etc. 
aus.  Konkret und damit „identifizierbar“ 
sind solche Informationen, die einzelnen 
Unternehmen (Wettbewerbern/Liefe-
ranten/Kunden) zugeordnet werden kön-
nen. Vor einem Austausch von Marktsta-
tistiken sollten die Daten aggregiert und 
anonymisiert werden; bei Zweifeln über 
die Zulässigkeit des Austausches sollte 
die Daten vorab rechtlich geprüft und 
von der Compliance-Beauftragten frei-
gegeben werden. 

3.3 WEIG-Mitarbeitende nehmen nicht an 
abgestimmten Ausschreibungen teil, die 
sich dadurch auszeichnen, dass Wettbe-
werber mit abgesprochenen Preisen oder 
Konditionen an den Ausschreibungen 
teilnehmen. (Zulässig kann dagegen die 
Bildung von Bietergemeinschaften sein, 
wenn ein Anbieter allein einen Auftrag 
nicht annehmen könnte. Die Zulässigkeit 
von Bietergemeinschaften ist im Vor-
feld kartellrechtlich zu prüfen und mit der 
Compliance-Beauftragten abzustimmen).
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3.4 WEIG-Mitarbeitende nehmen nicht 
an verabredeten Marktauftritten teil, die 
sich dadurch auszeichnen, dass: 

sich ein Wettbewerber nach Ab-
sprache mit einem anderen Wettbe-
werber aus dem Markt zurückzieht, 
gar nicht eintritt oder nur unter be-
stimmten Bedingungen eintritt oder 
zwei Wettbewerber verabreden ein 
Produkt oder eine Innovation unter 
bestimmten Voraussetzungen am 
Markt anzubieten.

3.5 WEIG-Mitarbeitende distanzieren 
sich bei und von unzulässigem Informa-
tionsaustausch / unzulässigen Abspra-
chen durch: 

Hinweis auf unzulässigen Inhalt einer 
Diskussion und
Beenden/Verlassen der Sitzung bzw. 
des informellen Treffens vor oder 
nach Verbandsveranstaltungen
Dokumentation des erteilten Hin-
weises und des Verlassens der Sit-
zung im Sitzungsprotokoll und durch 
schriftliche Protestnote.

Achtung: anderenfalls kann das Verhal-
ten als kartellrelevant eingestuft werden! 
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4. WER IST IHR ANSPRECHPARTNER ?

Die Compliance-Beauftragte der WEIG 
GRUPPE steht unter nachfolgenden Kon-
taktdaten allen Mitarbeitenden der WEIG 
GRUPPE bei Fragen zur Verfügung.

Sie ist, sofern nicht ausdrücklich davon 
befreit, zu absoluter Vertraulichkeit ver-
pflichtet.

Compliance Beauftragte der WEIG GRUPPE ist:

Andrea Rätz-Schröder

Polcher Straße 113 · 56727 Mayen

Tel. +49 (0) 2651 84-503 · Andrea.Raetz-Schroeder@weig.de

Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen dieser Funktion und 
den weiteren Compliance Beauftragen an den Standorten.

5. AKTUALISIERUNG DES VERHALTENSKODEX 		
	 WETTBEWERB  

Dieser Verhaltenskodex Wettbewerb der 
WEIG GRUPPE wird regelmäßig auf Voll-

ständigkeit und Aktualität überprüft, 
mindestens alle 5 Jahre. 


